
   

Aufstellungsverfahren zur Außenbereichssatzung Amberg S9 „Atzlrichter Weg“  
Vorlage 005/0004/2022 Anlage 4,  Seite 1 
In der Fassung vom 19.01.2022 

 
Stellungnahmen mit Anregungen oder Einwänden: 

 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
 
 

• Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg-Neumarkt i.d.OPf. 
• Bayerisches Landesamt für Umwelt 
• Bund Naturschutz in Bayern e.V.  
• Deutsche Telekom Technik GmbH 
• Regierung der Oberpfalz SG 24 Raumordnung und SG 34 Städtebau 
• Stadt Amberg Amt 3.2 Ordnung und Umwelt 
• Stadt Amberg Amt 3.26 Immissionsschutz 
• Stadt Amberg Amt 3.28 Wasserwirtschaft, Gewässerschutz 
• Stadt Amberg Amt 5.22 Denkmalpflege, Förderwesen 
• Stadt Amberg Amt 5.4 Tiefbauamt 
• Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH 
• Wasserwirtschaftsamt Weiden 
 

Stellungnahmen ohne Einwände oder keine Stellungnahme abgegeben: 
 
 

Stellungnahmen - ohne Einwände 
 
• Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
• Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz 
• PLEdoc GmbH 
• Stadt Amberg Amt 5.02 Flächennutzungsplan, überörtliche Planung 
• Stadt Amberg Amt 5.21 Bauordnung, ZIS 
 

 
 
Stellungnahmen - keine Äußerung 
 
 
• Stadt Amberg Referat 3 Recht, Umwelt und Personal 
• Freiwillige Feuerwehr Amberg—Stadtbrandrat 
• Polizeiinspektion Amberg 
• Stadt Amberg Amt 3.01 Klimaschutzbeauftragte Frau Loewert 
• Stadt Amberg Amt 5.01 Stabstelle Mobilität, Verkehr 
• Stadtheimatpflegerin Frau Wolter 
 
 
Keine Stellungnahmen abgegeben 
 
• Bayerische Bauernverband 
• Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
• Bayernwerk Netz GmbH 
• Stadt Amberg Referat 2 Finanzen 
• Stadt Amberg Amt 5.23 Stadtentwicklung, Smart City 
• Stadt Amberg Amt 5.3 Hochbauamt 
 



Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung  
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge der Stadtverwaltung    
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Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg-Neumarkt i.d.OPf. 

Seite 1 von 1- Stellungnahme vom 09.11.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Bewirtschaftung der landwirtschaftlich genutzten Flächen können auch nach 
guter fachlichen Praxis Immissionen entstehen, die von den Bewohnern hinzuneh-
men sind.  
 
Ein Hinweis zum anfallenden Oberboden wurde unter dem Schutzgut Boden in 
Punkt 6.2.1 aufgenommen 

 
Der Grenzabstand zu landwirtschaftlichen Grundstücken ist im Gesetz zur Ausfüh-
rung des Bürgerlichen Gesetzbuchs (AGBG)  in Art. 48 geregelt. 
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Bayerisches Landesamt für Umwelt 

Seite 1 von 2- Stellungnahme vom 11.11.2021 

Die Hinweise vom Bayerisches Landesamt für Umwelt zu den vertretenen Fachbelan-
ge Geogefahren und Rohstoffgeologie werden zur Kenntnis genommen. 
 
In der Begründung wurde unter Punkt 6.2.1 unter dem Schutzgut Boden auf die Ge-
ogefahren hingewiesen. 
 
Die örtlichen und regionalen Träger öffentlicher Belange wurden am Verfahren be-
teiligt. Einwendungen die eine Änderung der Planung veranlassen würden, wurden 
nicht vorgebracht. 
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Bayerisches Landesamt für Umwelt 

Seite 2 von 2- Stellungnahme vom 11.11.2021 
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Bund Naturschutz in Bayern e.V. Ortsgruppe Amberg—Kümmersbruck 

Seite 1 von 1- Stellungnahme vom 12.12.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme des Bund Naturschutzes wird zur Kenntnis genommen. 
In der Begründung unter Punkt 2.2.2 Kanaltechnische Erschließung wird ergänzt: 
Bei der Errichtung von biologischen Kleinkläranlagen wird eine fachgerechte Beglei-
tung empfohlen. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 27.10.2021 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Deutsche Telekom Technik GmbH wird frühzeitig vor Baubeginn informiert. 
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Regierung der Oberpfalz SG 24 Raumordnung und SG 34 Städtebau 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 25.11.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme der Regierung der Oberpfalz wird zur Kenntnis genommen. 
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Stadt Amberg Amt 3.2 Ordnung und Umwelt 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 19.11.2021 

 
a) Immissionsschutz: siehe Stellungnahme Immissionsschutz 
 
 
 
 
b) Abfallentsorgung: Ist bereits in der Begründung unter dem Punkt 2.3.3 Ab-

fallentsorgung aufgenommen 
 
 
 
 
c) Wasserrecht: siehe Stellungnahme Wasserrecht 
 
 
 
c) Naturschutz: Ist bereits in der Begründung unter dem Punkt 4.5 naturschutz-

fachlicher Ausgleich aufgenommen 
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Stadt Amberg Amt 3.26 Immissionsschutz 

Seite 1 von 1- Stellungnahme vom 18.11.2021 

 
 
 
 
Durch die Aufstellung der Außenbereichssatzung Amberg S9 „Atzlrichter Weg“ ent-
steht kein unmittelbares Baurecht. Es wird lediglich die städtebauliche Verträglich-
keit festgestellt und eine Grenze zwischen Außenbereich und Innenbereich gezogen.  
 
In der Begründung wird unter Punkt 6.2.2 Beurteilung der Schutzgüter 
„Verkehrslärm“ folgendes aufgenommen: 
Von der Bundesstraße B299 können Verkehrslärmimmissionen erwartet werden. Bei 
der Einzelfallprüfung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist zu untersu-
chen, inwieweit für das Bauvorhaben gesunde Wohn– bzw. Arbeitsverhältnisse be-
stehen oder wie diese durch Lärmschutzmaßnahmen sichergestellt werden können. 
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Stadt Amberg Amt 3.28 Wasserwirtschaft, Gewässerschutz 

Seite 1 von 2 - Stellungnahme vom 12.11.2021 

 



Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung  
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge der Stadtverwaltung    

Aufstellungsverfahren zur Außenbereichssatzung Amberg S9 „Atzlrichter Weg“  
Vorlage 005/0004/2022 Anlage 4,  Seite 11 
In der Fassung vom 19.01.2022 

 

 

Stadt Amberg Amt 3.28 Wasserwirtschaft, Gewässerschutz 

Seite 2 von 2 - Stellungnahme vom 12.11.2021 

 
 
Im Punkt 2.2.2. Kanaltechnische Erschließung der Begründung wird verwiesen, dass 
der Geltungsbereich auf Dauer nicht an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen 
wird und die Abwasserbeseitigung über private vollbiologische Kläranlagen zu pla-
nen ist. Dafür die benötigten Genehmigungen bei den Fachbehörden eingeholt wer-
den müssen. 
 
 
 
 
 
 
In der Begründung unter Punkt 2.2.2 wurde ergänzt: 
Die Grundsätze des Wasserhaushaltsgesetz (WHG), die Niederschlagswasserfreistel-
lungsverordnung (NWFreiV) sowie die Technische Regeln zum schadlosen Einleiten 
von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) sind einzu-
halten. 
 
Ein Hinweis zur Beachtung der Stellungnahme wurde ebenfalls unter dem Punkt auf-
genommen. 
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Stadt Amberg Amt 5.4 Tiefbauamt 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 07.12.2021 

In der Begründung unter Punkt 2.2.2 Kanaltechnische Erschließung ist beschrieben, 
dass die Grundstücke im Geltungsbereich nicht an das öffentliche Kanalnetz ange-
schlossen ist und eine private vollbiologische Kleinkläranlage zu planen ist. Des wei-
teren wird hingewiesen, dass eine Genehmigung bei den Fachbehörden eingeholt 
werden muss. 
Weiter wird erläutert, dass Niederschlagswasser auf den Grundstücken versickert 
werden muss, eine untergeordnete Ableitung über benachbarte Grundstücke unzu-
lässig ist und dass dem Umgang mit Regenwasser wegen der geologischen Lage eine 
gesonderte Aufmerksamkeit zu widmen ist. Auch hier wird darauf verwiesen, dass 
eine enge Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt vor Eingabe des Bauantrags 
empfohlen ist. 
 
 
Durch die Aufstellung der Außenbereichssatzung Amberg S9 „Atzlrichter Weg“ ent-
steht kein unmittelbares Baurecht. Es wird lediglich die städtebauliche Verträglich-
keit festgestellt und eine Grenze zwischen Außenbereich und Innenbereich gezogen.  
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Stadt Amberg—5.22 Denkmalpflege, Förderwesen 

Seite 1 von 1- Stellungnahme vom 16.11.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis ist bereits unter Punkt 5.1 Bodendenkmal und Baudenkmal der Begrün-
dung aufgenommen. 
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Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH 

Seite 1 von 1- Stellungnahme vom 09.11.2021 

 
 
 
 
 
Strom: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
Wasser: 
Wird in der Begründung unter Punkt xxx berichtigt. 
Der Zweckverband zur Wasserversorgung Hohenkemnather Gruppe wurde im Nach-
gang beteiligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen: 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Wasserwirtschaftsamt Weiden 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 08.11.2021 

 
 
Die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes wird zur Kenntnis genommen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


